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Das begrenzte Papsttum. Spielräume päpstlichen Handelns. Legaten – delegierte Richter – Grenzen

Papsttum und Begrenzung â wie geht das zusam-
men? Der Anspruch der rÃ¶mischen BischÃ¶fe auf
die plenitudo potestatis steht geradezu in diametralem
Gegensatz zum Begriff des Handlungsspielraums. Dass
die AmtsausÃ¼bung der PÃ¤pste sich in solchen Spiel-
rÃ¤umen bewegte, zuweilen an die faktischen Grenzen
ihrer MÃ¶glichkeiten stieÃ, liegt aber auf der Hand. Zu-
gleich war das Papsttum seit der âpapstgeschichtlichen
Wendeâ (Rudolf Schieffer) des 11. Jahrhunderts als legi-
timierende Instanz mit konkreten GrenzbestÃ¤tigungen
und -verÃ¤nderungen befasst. Das gilt insbesondere
fÃ¼r die Iberische Halbinsel, deren kirchliche Struktu-
ren einschlieÃlich der DiÃ¶zesangrenzen im Zuge der
Reconquista tiefgreifend umgestaltet wurden. Ãhnlich
nachhaltig wandelten sich von den ReformpÃ¤psten des
11. bis in das 13. Jahrhundert die Kommunikations- und
EinflussmÃ¶glichkeiten des apostolischen Stuhls.

Diesem Prozess widmete sich die internationale Ta-
gung, die vom 9. bis 10. Juli 2010 in der Universidade
CatÃ³lica Portuguesa in Lissabon stattfand. Ausgerich-
tet wurde sie von der Akademie der Wissenschaften zu
GÃ¶ttingen (Projekt âPapsturkunden des frÃ¼hen und
hohen Mittelaltersâ), vom Centro de Estudos de HistÃ³ria
Religiosa der gastgebenden UniversitÃ¤t sowie von der
Universidade de Santiago de Compostela (Projekt âEl
Pontificado Romano: relaciones con el Noroeste Penin-
sular y bases documentales para su estudio hasta el aÃ±o
1198â).

Nach einem GruÃwort seitens der gastgebenden Uni-
versitÃ¤t und der ErÃ¶ffnung der Konferenz durch die
Leiter der beiden genannten Projekte, Klaus Herbers und
Fernando LÃ³pez Alsina, befasste sich die erste Sektion
mit allgemeinen Fragen.

RUDOLF SCHIEFFER (MÃ¼nchen) erÃ¶rterte in sei-
nem EinfÃ¼hrungsvortrag âDie Reichweite pÃ¤pstlicher
Entscheidungen nach der papstgeschichtlichen Wendeâ.
Wieweit die AutoritÃ¤t des Papsttums nach dem fol-
genreichen Einschreiten Heinrichs III. reichte, leitete der
Referent aus verschiedenen Indizien ab. Leo IX. suchte
in eigener Person Frankreich, Deutschland und Ungarn
auf, Viktor II. immerhin Deutschland, wÃ¤hrend Urban
II. und seine Nachfolger Italien allenfalls verlieÃen, um
nach Frankreich zu reisen. Wesentlich weitrÃ¤umiger
gestaltete sich die ReisetÃ¤tigkeit der pÃ¤pstlichen Le-
gaten. Seit Gregor VII. schrieben die PÃ¤pste an al-
le christlichen KÃ¶nige und fÃ¶rderten die Errichtung
neuer KÃ¶nigsherrschaften. HÃ¶chst bedeutsam fÃ¼r
die Entwicklung waren die Papstkonzilien. In der an-
schlieÃenden Diskussion fÃ¼hrte Werner Maleczek aus,
dass die Reichweite des pÃ¤pstlichen Handelns auch an
dessen Niederschlag in der Historiographie deutlich wer-
de: Bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts fehlt in vielen
Chroniken jede Nennung Roms bzw. des Papstes. Im 12.
Jahrhundert wird demgegenÃ¼ber in den historiogra-
phischen Quellen zumindest der jeweilige Pontifikatsbe-
ginn regelmÃ¤Ãig erwÃ¤hnt. Recht kontrovers wurde
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die pÃ¤pstliche Lehenspolitik und insbesondere ihr eher
aktiver oder reaktiver Charakter diskutiert.

Nach dem Panorama des ErÃ¶ffnungsvortrages be-
fasste sich der Beitrag von THOMAS DESWARTE (Poi-
tiers) mit den Grenzen pÃ¤pstlichen Einflusses anhand
eines Fallbeispiels. Unter verschiedenen Gesichtspunk-
ten, so fÃ¼hrte der Referent aus, ist die Liturgie be-
zeichnend fÃ¼r den rÃ¶mischen Einfluss vor und nach
Gregor VII. Dies bezeuge eines der wenigen erhaltenen
mozarabischen Sakramentare, der Liber ordinum (RAH
56) der Real Academia de la Historia. Seine kodikolo-
gische Analyse bringe eine komplexe Entstehungsge-
schichte ans Licht, die im 10. Jahrhundert beginnt und
sich Ã¼ber die BekÃ¤mpfung des mozarabischen Ritus
durch Gregor VII. hinaus fortsetzt. Nach den Darlegun-
gen Deswartes war die Handschrift Gegenstand von Ma-
nipulationen. Die Ablehnung der pÃ¤pstlichen Primats-
ansprÃ¼che fÃ¼hrte demnach ebenso wie der Wunsch,
das Ãberleben des alten Ritus zu sichern, dazu, dass man
dem Buch durch die Aufnahme einschlÃ¤giger liturgi-
scher Texte ein ârÃ¶mischesâ Aussehen gab.

Den dritten Vortrag der ersten Sektion hielt WER-
NER MALECZEK (Wien) Ã¼ber âDas Kardinalat von
der Mitte des 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhundertsâ.
Er untersuchte das Kardinalskollegium (nur die Kuri-
enkardinÃ¤le, nicht die auswÃ¤rtigen) vom Ausbruch
des Alexandrinischen Schismas 1159 bis zum Tod Inno-
zenzâ IV. 1254. Besonders berÃ¼cksichtigte er die aller-
dings wenigen, insgesamt nur drei iberischen Kurienkar-
dinÃ¤le des Zeitraums. Das Kollegium verkleinerte sich
in dieser Zeit kontinuierlich, von circa 30 KardinÃ¤len
bis zu circa 15, vermutlich deshalb, weil diese Gruppe
mÃ¤chtiger AmtstrÃ¤ger â und potentieller Nachfolger
auf dem Stuhle Petri â fÃ¼r den jeweiligen Papst um-
so einfacher zu kontrollieren war, je kleiner sie war. Die
Zahl der KurienkardinÃ¤le dieses Zeitraums belÃ¤uft
sich auf ungefÃ¤hr 170; Ã¼ber Herkunft, Bildungshin-
tergrund, etwaige OrdenszugehÃ¶rigkeit und Ã¤hnliche
Merkmale sind in vielen FÃ¤llen, etwa drei Vierteln, Aus-
sagen mÃ¶glich. Die Auswahl der Personen lag allein
beim Papst. Die KardinÃ¤le nahmen auf vielfÃ¤ltige Wei-
se an den pÃ¤pstlichen RegierungsgeschÃ¤ften teil, zum
Beispiel als Auditoren oder Kanzler. Der Vortrag befasste
sich weiterhin mit den Mitteln Ã¶ffentlicher Kommuni-
kation, die den KardinÃ¤len zu Gebote standen â ihren
Unterschriften auf pÃ¤pstlichen Privilegien, ihren Sie-
geln und ihrer Rolle in einem immer komplizierter wer-
denden Zeremoniell.

Die zweite Sektion der Tagung (âGrenzenâ)

erÃ¶ffnete FERNANDO LÃPEZ ALSINA (Santiago de
Compostela) mit einem Vortrag Ã¼ber das Parrochia-
le Suevum und seine PrÃ¤senz in Papsturkunden. Die
sogenannte Teodemiri Divisio gibt vor, die territoria-
le Neuorganisation der Kirche im nordwestiberischen
KÃ¶nigreich der Sueben zwischen dem Ersten (561) und
Zweiten Konzil von Braga (572) widerzuspiegeln. Der
Referent stellte die TextÃ¼berlieferung, in der unter
anderem 140 Pfarreien aufgefÃ¼hrt und BistÃ¼mern
zugeordnet werden, eingehend vor. Die Divisio spielte
eine wesentliche Rolle bei der Umgestaltung der Kir-
che des KÃ¶nigreiches LeÃ³n im 11. Jahrhundert. Viele
BischÃ¶fe der westlichen Iberischen Halbinsel nutzten
seit der Zeit Urbans II. die Divisio, um sich vom Papst ih-
re Rechte bestÃ¤tigen zu lassen. In der anschlieÃenden
Diskussion betonte Klaus Herbers die Bedeutung von
Konzilien als Kommunikationsorten. Sie seien, gerade
im Zusammenhang mit Grenzstreitigkeiten, auch wich-
tig fÃ¼r die Verbreitung interpolierter Texte gewesen.
Thomas Deswarte unterstrich die Territorialisierung der
DiÃ¶zesen als Neuheit des 11. Jahrhunderts.

Sodann referierte MARIA CRISTINA CUNHA (Porto)
unter dem Titel âCoimbra e Portoâ Ã¼ber Kirchenorga-
nisation und ânationale IdentitÃ¤tâ im Zusammenhang
der Streitigkeiten um Bistumsgrenzen. Wie sie betonte,
entstand im 12. Jahrhundert eine kirchliche Raumgliede-
rung, die der politischen Interessenlage im sich damals
formierenden und konsolidierenden KÃ¶nigreich Portu-
gal entsprach. Sie konzentrierte sich in ihrem Vortrag
auf Grenzstreitigkeiten der BischÃ¶fe von Porto mit ih-
ren Nachbarn von 1114 bis zum Ende des 12. Jahrhun-
derts. Eine erste Phase, in der Konflikte vor allem zwi-
schen Porto und Coimbra bestanden, wurde von dem
grÃ¶Ãeren Zusammenhang der Auseinandersetzungen
zwischen den Metropoliten von Braga, Toledo und Com-
postela bestimmt. Die Situation verÃ¤nderte sich spÃ¤ter
wesentlich durch den Aufstieg der Grafschaft Portugal
zum KÃ¶nigreich; nun sei nicht zuletzt die geographi-
sche Koinzidenz zwischen KÃ¶nigreich und Kirchen-
strukturen angestrebt worden.

URSULA VONES-LIEBENSTEIN (KÃ¶ln) widmete
sich in ihrem Beitrag den GrenzverÃ¤nderungen der Kir-
chenprovinz Narbonne von der SpÃ¤tantike bis ins 12.
Jahrhundert. Ein wesentlicher Einschnitt war die musli-
mische Eroberung des Westgotenreichs. Bei der Wieder-
herstellung kirchlicher Strukturen in der Folgezeit wur-
den die vier katalanischen DiÃ¶zesen, die frÃ¼her zur
Kirchenprovinz Tarragona gehÃ¶rt hatten, aus rein po-
litischen GrÃ¼nden Narbonne zugeschlagen. Dreihun-
dert Jahre spÃ¤ter erfolgte die Abschichtung dieser Bis-
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tÃ¼mer von Narbonne und die Wiedererrichtung der
Tarraconensis aus ganz Ã¤hnlichen Motiven, vor allem
zur StÃ¤rkung der territorialen Einheit. In der Region
von Narbonne, die gegen Ende des 11. Jahrhunderts in
politischer Hinsicht auÃerordentlich stark fragmentiert
war, bemÃ¼hten sich einige Lehnsherren, etwa die Gra-
fen von Barcelona und Melgueil, um pÃ¤pstliche Unter-
stÃ¼tzung fÃ¼r ihre Herrschaftssicherung. Dieses In-
strument des Machterhalts wurde freilich durch die Kir-
chenreformer, die den Einfluss der Laien und insbe-
sondere des Adels auf die kirchliche Stellenbesetzung
zurÃ¼ckdrÃ¤ngten, unbrauchbar, zumal da der fran-
zÃ¶sische KÃ¶nig immer mehr in die Rolle des Papstes
als Schutzherr eintrat.

JOSÃ LUIS MARTÃN MARTÃN (Salamanca) un-
tersuchte in seinem Vortrag Grenzprobleme zwischen
den benachbarten DiÃ¶zesen Kastiliens und Portugals
wÃ¤hrend des Mittelalters. Nach seiner Auffassung traf
die pÃ¤pstliche Kurie ihre Entscheidungen in Bezug auf
die Reiche Kastilien und Portugal ohne RÃ¼cksicht auf
politische Grenzen. Die KÃ¶nige wiederum nahmen die
BischÃ¶fe ihrer Reiche fÃ¼r ihre Zwecke in Anspruch,
ungeachtet der Unterordnung unter eine auswÃ¤rtige
Metropole. Zweifellos verstÃ¤rkte die verworrene kir-
chengeographische Situation die pÃ¤pstliche PrÃ¤senz
auf der Iberischen Halbinsel. Andererseits kann man kei-
neswegs von der faktischen GÃ¼ltigkeit des Roma lo-
cuta, causa finita ausgehen, denn trotz hÃ¤ufiger Ein-
schaltung der Kurie ignorierten kirchliche Streitparteien
die pÃ¤pstlichen Mandate, wenn sie nicht in ihrem Sin-
ne ausfielen. Die PÃ¤pste griffen in dieser Region vor-
nehmlich ein, um die hierarchische Ordnung zu stÃ¼tzen
und die JurisdiktionsverhÃ¤ltnisse zu klÃ¤ren. Erst der
Krieg zwischen Johann I. von Kastilien und Johann I.
von Portugal fÃ¼hrte zusammen mit dem GroÃen Schis-
ma schlieÃlich dazu, die kirchlichen mit den politischen
Grenzen zur Deckung zu bringen.

Zu Beginn der dritten Sektion, die der Thematik der
Legationen gewidmet war, stellte GERHARD SAILLER
(Moskau) zunÃ¤chst das Projekt âPapsturkunden in Por-
tugal von 1198 bis 1304. Ein Beitrag zum Censimentoâ
vor. Das in den 1950er-Jahren von Franco Bartoloni in-
itiierte Vorhaben des Censimento verfolgt das Ziel, alle
Ã¼berlieferten pÃ¤pstlichen Originalurkunden von 1198
bis 1417 zu erfassen.

CLAUDIA ZEY (ZÃ¼rich) befasste sich in ihrem Bei-
trag mit den MÃ¶glichkeiten und BeschrÃ¤nkungen,
die fÃ¼r Legaten im 12. und 13. Jahrhundert gal-
ten. Die Legationen waren ein grundsÃ¤tzlich sehr

wirksames Mittel, um die pÃ¤pstliche AutoritÃ¤t und
die der rÃ¶mischen Kirche in ganz Europa zu be-
krÃ¤ftigen. Zahlreiche Kardinallegaten als wichtigste Re-
prÃ¤sentanten der Kurie brachten in allen Gebieten
der westlichen Christenheit und im Heiligen Land den
pÃ¤pstlichen Jurisdiktionsprimat zur Geltung. An sei-
ne Grenzen stieÃ dieses Herrschaftsmodell nicht nur
aus (kirchen-)politischen GrÃ¼nden, sondern auch aus
strukturellen. Sehr lange Legationen von mehreren Jah-
ren Dauer habe die Kurie gescheut, weil wichtige Be-
rater dann fehlten. Auch die Vertrautheit mit den Ver-
hÃ¤ltnissen im Zielland und mit dessen Sprache stellte
ein praktisches Problem dar, Ã¼berdies die zum Teil nur
oberflÃ¤chliche Christianisierung in der Peripherie der
damaligen Christenheit. Die Referentin verglich, um die-
se Sachverhalte zu verdeutlichen, Legationen auf der Ibe-
rischen Halbinsel, in Skandinavien und im Heiligen Land
miteinander.

LUDWIG VONESâ (KÃ¶ln) Vortrag untersuchte die
Verbindung von Legation und konziliarer TÃ¤tigkeit am
Beispiel des Legaten Richard von Marseille. Der Ab-
kÃ¶mmling der vizegrÃ¤flichen Familie von Millau, Kar-
dinalpriester und Abt von Saint-Victor de Marseille, hielt
vier Legatensynoden im KÃ¶nigreich Kastilien-LeÃ³n
und in Katalonien ab, auf denen wichtige MaÃnah-
men zur Wiederherstellung der iberischen Kirche ent-
schieden wurden, unter anderem die EinfÃ¼hrung des
rÃ¶mischen Ritus und die Reform des Klosters Saha-
gÃºn. Dabei gelang es Richard nicht nur, die auftreten-
den Schwierigkeiten zu Ã¼berwinden, sondern immer
auch, seinen eigenen Vorteil und die Interessen seiner
expandierenden Benediktinerkongregation wahrzuneh-
men. In der anschlieÃenden Diskussion wies Werner Ma-
leczek darauf hin, dass es im 11. und 12. Jahrhundert
wenige geographische bzw. landeskundliche Informati-
onsmÃ¶glichkeiten gab, und betonte, es sei nach den
Raumvorstellungen an der Kurie zu fragen. Hierzu merk-
te Agostino Paravicini Bagliani an, es habe dort zumin-
dest in spÃ¤terer Zeit Spezialisten fÃ¼r bestimmte Re-
gionen gegeben. Claudia Zey ergÃ¤nzte, noch unter Gre-
gor VII. habe Ã¼ber Skandinavien, Ã¼ber die dortigen
Entfernungen und Ã¤hnliche Aspekte groÃe Unkenntnis
bestanden. Geistliche, die an die Kurie reisten, brachten
jedoch immer wieder zusÃ¤tzliche Informationen mit. So
wurde schlieÃlich auch eine Legation dorthin mÃ¶glich.
Wie Zey weiterhin ausfÃ¼hrte, gab es im 12. Jahrhun-
dert unter den Legaten Generalisten, die â offenbar durch
die Kurie gut vorbereitet â in verschiedenen, voneinander
weit entfernten Regionen zum Einsatz kamen.

Von den restlichen beiden VortrÃ¤gen der Sektion
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befasste sich derjenige von INGO FLEISCH (Bamberg)
mit einem weiteren exemplarischen, ebenfalls sehr auf-
schlussreichen Fall: den Legationen des Kardinals Hya-
zinth, des spÃ¤teren Papstes Coelestin III., auf der Iberi-
schen Halbinsel. Hyazinth war 1154-1155 und 1171-1174
dort. Ãberhaupt wurde die pÃ¤pstliche Spanienpolitik
in der zweiten JahrhunderthÃ¤lfte anscheinend maÃgeb-
lich von ihm bestimmt. Der Referent ging unter anderem
auch auf die Mitarbeiter Hyazinths wÃ¤hrend seiner Le-
gationen ein.

SANTIAGO DOMÃNGUEZ SÃNCHEZ (LeÃ³n) wid-
mete sich demgegenÃ¼ber der TÃ¤tigkeit von Legaten
und Delegaten anhand eines Fallbeispiels, des Streites
der BistÃ¼mer LeÃ³n und Lugo um den Archidiako-
nat von Triacastela. Der Archidiakonat wurde der Kir-
che von LeÃ³n offenbar zu Beginn des 10. Jahrhunderts
von KÃ¶nig OrdoÃ±o II. geschenkt. Damit war der Streit
mit dem Bischof von Lugo, der die Jurisdiktion Ã¼ber
den Archidiakonat beanspruchte, gleichsam program-
miert. Der Fall beschÃ¤ftigte die PÃ¤pste, ihre Legaten
und Delegaten seit Urban II. bis zu Innozenz IV., wur-
de insbesondere seitens der Kirche von Lugo durch Ver-
zÃ¶gerungstaktiken und verschiedene verfahrenstech-
nische Kniffe in die LÃ¤nge gezogen und erst im 14. Jahr-
hundert via facti gelÃ¶st: Lugo konnte den Archidiako-
nat an sich bringen, weil LeÃ³n den langwierigen und
teuren Rechtsstreit, noch dazu um einen so weit entfern-
ten Besitz, nicht mehr fortfÃ¼hren wollte.

Die letzte Sektion behandelte anhand von Beispielen
aus drei Regionen die pÃ¤pstliche delegierte Gerichtsbar-
keit. ZunÃ¤chst analysierte MARIA JOÃO BRANCO (Lis-
sabon) die Kriterien fÃ¼r die Ernennung pÃ¤pstlicher
delegierter Richter in portugiesischen Angelegenheiten
von 1150 bis 1227. Das Untersuchungsziel war, die âver-
borgene Logikâ herauszuarbeiten, die zur Verwendung
bestimmter Kleriker als Delegaten fÃ¼hrte, lassen die
Quellen doch erkennen, dass immer wieder die gleichen
MÃ¤nner ernannt wurden, sei es in denselben Streitsa-
chen, sei es bei jeweils Ã¤hnlichen StreitgegenstÃ¤nden.
Die einschlÃ¤gige QuellenÃ¼berlieferung fÃ¼r Portugal
setzt in nennenswertem MaÃe erst Anfang der 1180er-
Jahre ein. Dann lÃ¤sst sich allerdings ein geradezu expo-
nentielles Wachstum beobachten. Auch deshalb belegte
Branco ihre Thesen im Rahmen des Vortrags exempla-
risch.

DANIEL BERGER (GÃ¶ttingen) konnte mit seinem
Referat Ã¼ber AnlÃ¤sse, Verfahren und Wirksamkeit der
delegierten Gerichtsbarkeit im exemten Bistum Burgos
wÃ¤hrend des 12. und frÃ¼hen 13. Jahrhunderts (bis

zum Tod Honoriusâ III. 1227) erstmals eine umfassen-
de Quelleninterpretation auf der Grundlage des von ihm
erarbeiteten Iberia-Pontificia-Bandes zu dieser DiÃ¶zese
prÃ¤sentieren. Die AnfÃ¤nge des Delegationswesens lie-
gen im Falle von Burgos im frÃ¼hen 12. Jahrhundert,
doch wuchs die Zahl der FÃ¤lle erst seit Eugen III. und
namentlich seit Alexander III. deutlich an und erreich-
te ihre Spitze im Pontifikat Honoriusâ III. Die Streit-
fÃ¤lle hatten vornehmlich Bistumsgrenzen zum Gegen-
stand, insbesondere die zu den DiÃ¶zesen Oviedo und
Osma. Innerhalb des Bistums Burgos kam es zum Rechts-
streit vor pÃ¤pstlichen Delegaten vor allem wegen der
bischÃ¶flichen Jurisdiktion Ã¼ber Liegenschaften und
Pfarreien im Besitz der groÃen Benediktinerabteien, ins-
besondere San Salvador de OÃ±a. Anscheinend nutzten
die BischÃ¶fe das Mittel der delegierten Gerichtsbarkeit,
um ihre Rechte in der weitlÃ¤ufigen DiÃ¶zese Burgos zu
festigen bzw. klarzustellen. Die Urteile der Delegaten wa-
ren allerdings, das zeigt sich auch an FÃ¤llen aus dem Bis-
tum Burgos, schwer durchzusetzen. Erst zu Beginn des
13. Jahrhunderts erreichten die pÃ¤pstlichen Delegatio-
nen ihre volle Wirksamkeit.

Auch der Vortrag von FRANK ENGEL (GÃ¶ttingen)
Ã¼ber âDie DiÃ¶zese Ãvila und die pÃ¤pstliche De-
legationsgerichtsbarkeit im 12. Jahrhundertâ fuÃte auf
der Arbeit am entsprechenden Band der Iberia Pontifi-
cia. Quellenzeugnisse zum Delegatenwesen setzen fÃ¼r
dieses Bistum im Pontifikat Alexanders III. ein. Bis zu
Coelestin III. einschlieÃlich lassen sich insgesamt 33
oder 34 Streitsachen ermitteln, bei denen entweder ei-
ne Abulenser Streitpartei erscheint oder ein Abulenser
vom Papst delegiert wird. Im einen wie im anderen Fall
handelt es sich um Sachen sehr unterschiedlicher Trag-
weite bzw. unterschiedlichen Streitwerts, ebenso wie
auch die erteilten Mandate variierten (bloÃe Untersu-
chung bzw. ZeugenverhÃ¶r oder aber Entscheidung der
Sache oder auch Anwendung von Kirchenstrafen ge-
gen Streitparteien). Der Beitrag analysierte weiterhin
die Zusammensetzung der Richterkommissionen nach
DiÃ¶zesanzugehÃ¶rigkeit und hierarchischem Rang. Im
Bistum Ãvila fehlten in der Untersuchungszeit groÃe
KlÃ¶ster oder Stifte; wohl deshalb ist auÃer dem Bischof
von Ãvila, an den bei weitem die meisten AuftrÃ¤ge er-
gingen, nur der dortige Archidiakon als Delegat bezeugt.

Den Schlussvortrag hielt AGOSTINO PARAVICINI
BAGLIANI (Lausanne). Er bÃ¼ndelte die Referate und
Diskussionen der Tagung, indem er der Frage nachging,
ob das Papsttum seiner plenitudo potestatis in der Zeit
von 1050 bis 1300 Grenzen gesetzt habe. Der Termi-
nus plenitudo potestatis kam unter Innozenz III. in der
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pÃ¤pstlichen Kanzleisprache auf. Dennoch war es eben-
dieser Papst, der auf seine physische Begrenztheit ver-
wies: Er kÃ¶nne nicht Ã¼berall sein und mÃ¼sse daher
Legaten entsenden. Besondere Aufmerksamkeit widmete
der Referent liturgisch-rituellen Sachverhalten und den
theologisch-kanonistischen Reflexionen des Hoch- und
SpÃ¤tmittelalters Ã¼ber die Grenzen der pÃ¤pstlichen
Herrschaft. So vertrat Wilhelm Durand die Auffassung,
der Papst mÃ¼sse bei der Kommunion ein StÃ¼ck der
Hostie im Ziborium belassen; dieses stehe fÃ¼r die Auf-
erstandenen, Ã¼ber die er keine Gewalt habe.

âDas begrenzte Papsttumâ â unter diesem Titel hat
die Konferenz Wissenschaftler aus etlichen LÃ¤ndern
zusammengefÃ¼hrt. Erleichtert durch die sorgfÃ¤ltige
und stets zuvorkommende Tagungsorganisation seitens
der Universidade CatÃ³lica, wurde die wissenschaftliche
Diskussion in aller Vielsprachigkeit lebhaft und durch-
gÃ¤ngig auf hohem Niveau gefÃ¼hrt. Erfreulich zu se-
hen war auch, dass die gemeinsame Arbeit an der Ibe-
ria Pontificia in Portugal, Spanien und Deutschland be-
reits zu diesem Zeitpunkt reiche Forschungsergebnisse
hervorgebracht hat.

KonferenzÃ¼bersicht:

BegrÃ¼Ãung

Klaus HERBERS (Erlangen), Fernando LÃPEZ ALSI-
NA (Santiago de Compostela): EinfÃ¼hrung

Sektion I: Allgemeine Grundlagen

Rudolf SCHIEFFER (MÃ¼nchen): Die Reichweite
pÃ¤pstlicher Entscheidungen nach der papstgeschichtli-
chen Wende

Thomas DESWARTE (Poitiers): Liturgies romaine et
hispanique dans le Liber Ordinum RAH 56

Werner MALECZEK (Wien): Das Kardinalat von der
Mitte des 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts (mit be-
sonderer Blickrichtung auf die Iberische Halbinsel)

Sektion II: Grenzen

Fernando LÃPEZ ALSINA (Santiago de Compostela):
El Parrochiale Suevum y su presencia en las cartas ponti-
ficias

Maria Cristina CUNHA (Porto): Coimbra e Porto: epi-
scopados e formaÃ§Ã£o da identidade nacional no con-
texto das querelas sobre limites diocesanos

Ursula VONES-LIEBENSTEIN (KÃ¶ln): Narbona me-
tropolis: Grenzen zwischen kirchlichen Interessen und
weltlicher Herrschaftsbildung

JosÃ© Luis MARTÃN MARTÃN (Salamanca): Proble-
mas de lÃ mites en las diÃ³cesis vecinas de Castilla y Por-
tugal en la Edad Media

Sektion III: Legaten

Gerhard SAILLER (Moskau): Papsturkunden in Por-
tugal von 1198 bis 1304. Ein Beitrag zum Censimento

Claudia ZEY (ZÃ¼rich): Legaten im 12. und 13. Jahr-
hundert. MÃ¶glichkeiten und BeschrÃ¤nkungen

Ludwig VONES (KÃ¶ln): Legation und Konzilien.
Der Legat Richard von Marseille und die konziliare
TÃ¤tigkeit auf der Iberischen Halbinsel

Santiago DOMÃNGUEZ SÃNCHEZ (LeÃ³n): El papel
de los legados y de los jueces pontificios en la lucha de
los obispados de LeÃ³n y Lugo por Triacastela

Ingo FLEISCH (Bamberg): Die Legationen Kardinal
Hyazinths auf der Iberischen Halbinsel

Sektion IV: Delegierte Richter

Maria JoÃ£o BRANCO (Lissabon): Criteria for the no-
mination of papal judges-delegate in Portuguese affairs
(1150-1227)

Daniel BERGER (GÃ¶ttingen): Delegierte Gerichts-
barkeit im Bistum Burgos im 12. und frÃ¼hen 13. Jahr-
hundert. AnlÃ¤sse â Verfahren â Wirksamkeit

Frank ENGEL (GÃ¶ttingen): Die DiÃ¶zese Ãvila und
die pÃ¤pstliche Delegationsgerichtsbarkeit im 12. Jahr-
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Schlussvortrag

Agostino PARAVICINI BAGLIANI (Lausanne): Hat
das Papsttum seiner plenitudo potestatis Grenzen gesetzt
(1050-1300)?
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